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Teil A:   Städtebauliche Begründung

A.1 Planungserfordernis

Der Diakonie Himmelsthür e.V. betreibt in Emmerke mit dem Haus Micha eine Einrichtung für Kin-
der und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen auf ihrem Weg zu mehr Unabhängigkeit. Zu der
Einrichtung gehören ein Haupthaus mit Wohnbereichen, zwei Appartmenthäuser, in denen jugendli-
che das selbständige Wohnen und Leben ausprobieren können, und eine Reithalle, in der therapeuti-
scher Reitunterricht angeboten wurde. Die Nachfrage nach therapeutischen Angeboten ist in den
letzten Jahren zurückgegangen, so dass einige Gebäude auf dem Grundstück seit einiger Zeit unge-
nutzt sind. 
Der Diakonie Himmelsthür e.V. hat daher entschieden, die nicht mehr genutzten Gebäude abzubre-
chen und das Gelände als Wohngebiet zu entwickeln. Die Immobilien und Service Himmelsthür
GmbH wurde damit beauftragt, ein Bebauungskonzept zu entwickeln und das Wohngebiet zu entwi-
ckeln.
Das Gelände befindet sich im unbeplanten Innenbereich am Ostrand der Ortschaft Emmerke. Für
die Ausweisung eines neuen Wohngebiets in dieser Lage ist die Aufstellung eines Bebauungsplans
erforderlich.
Die Gemeinde Giesen begrüßt das Vorhaben, weil hierdurch der innerörtlichen Nachfrage nach
Wohnbauflächen für Ein- und Mehrfamilienhäuser entsprochen werden kann. Die Gemeinde erkennt
das Erfordernis, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und hat die Aufstellung eines
entsprechenden Bebauungsplans beschlossen.

A.2 Verfahrensart

Durch das Planvorhaben erfolgt eine Nachverdichtung innerörtlicher Flächen. Der Bebauungsplan
Nr. 223 kann als Bebauungsplan der "Innenentwicklung" nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt werden, da innerhalb des Änderungsbereichs insgesamt eine
zulässige Grundfläche (im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO) von weniger als 20.000 qm festgesetzt
wird. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 223 umfasst eine zulässige Grundfläche von 4.863
qm (Allgemeines Wohngebiet ca. 12.158 qm x GRZ 0,4 = 4.863,2 qm) und liegt damit weit unter-
halb des im § 13a BauGB genannten Grenzwertes von 20.000 qm.

Die Aufstellung des Bebauungsplans verursacht keine erheblichen Eingriffe in Natur und Land-
schaft. Sie begründet auch nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach den entsprechenden rechtlichen Vorschriften unterliegen.
Es bestehen außerdem keine Anhaltspunkte dafür, dass die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b des Baugesetzbu-
ches (BauGB) genannten Schutzgüter beeinträchtigt werden könnten. Paragraph 1 Abs. 6 Nr. 7 b
(BauGB) führt die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landes-
pflege, insbesondere die Erhaltungsgebiete und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
an.

A.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Weil sich Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickeln müssen ("Entwicklungsgebot"
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB), sind die Vorgaben des Flächennutzungsplanes hinsichtlich des in die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 223 einbezogenen Flurstücks anzuwenden. 
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Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Giesen stellt in diesem und dem nördlich anschließenden
Bereich gemischte Baufläche dar. Zum Nutzungsspektrum gemischter Bauflächen gehört auch die
Wohnnutzung. Ein Wohngebiet lässt sich aus dieser Darstellung entwickeln, sofern die verbleiben-
den Flächenanteile der Darstellung weiterhin eine tatsächliche Nutzungsmischung aufweisen. Dies
ist hier der Fall.
Der Bebauungsplan kann daher aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

A.4 Lage des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich an der Westseite der Ortschaft Emmerke, westlich der Hauptstraße.
Die Hauptstraße ist über den Schleifmühlenweg und die Bahnhofstraße mit dem Bahnhof Emmerke
und der Bundesstraße 1 verbunden.

Nördlich des Plangebietes schließt ein landwirtschaftliches Anwesen an. Der südlich liegende Be-
reich ist durch ländliches Wohnen geprägt. Westlich liegen landwirtschaftliche, ackerbaulich genutz-
te Flächen. Anschließend an die Ackerfläche verläuft der Rössingbach, der an die südwestliche Ecke
des Plangebiets angrenzt. Das Überschwemmungsgebiet des Rössingbaches überlagert das Plange-
biet lediglich mit einer kleinen Fläche im Westen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 223 umfasst die Flurstücke 152/6 und 153, Flur 6,
Gemarkung Giesen. 

A.5 Planung

Es ist die Errichtung eines Wohngebietes für das ländliche Wohnen geplant. Über eine Straßen-
schleife wird das Gebiet an die "Hauptstraße" angebunden. Geplant ist die Ausweisung eines Allge-
meinen Wohngebietes mit einer Ein- bis Zweigeschossigkeit und Grundflächenzahlen von 0,4 und
Geschossflächenzahlen von 0,8. 

Neben Einfamilien- und Doppelhausgrundstücken am Westrand des Plangebietes sind in integrierter
Lage auch Mehrfamilienhäuser möglich. Am südlichen Rand des Gebietes sind ebenfalls maßvoll
verdichtete Bauweisen denkbar, z.B. als Hausgruppen mit breiten Reihenhäusern oder so genannten
Kettenhäusern. Hierdurch findet eine sparsamere Nutzung der Bodenressourcen statt. Im Neubauge-
biet erfolgen Festsetzungen zu den Hauptdachflächen und zu den Einfriedungen. 

Im Westen wird ein begrünter Ortsrand zur offenen Landschaft mit freiwachsenden Hecken ausgebil-
det. Außerdem sind innerhalb der Gartenflächen Bäume zu pflanzen, um eine Durchgrünung des Ge-
bietes selbst und in der Fernsicht zu erreichen. 

Das Oberflächenwassers wird zu einem Regenrückhaltebecken geführt, das am südwestlichen Rand
des Plangebietes angelegt wird und in den Rössingbach entwässert.  

Um den öffentlichen Straßenraum zu entlasten, sind auf den Wohngrundstücken Stellplätze anzule-
gen, entsprechend dem Verkehrsaufkommen im ländlichen Siedlungsraum (s. hierzu örtliche Bauvor-
schrift). Zusätzlich wird eine öffentliche Parkplatzfläche bereitgestellt.

Für den B-Plan Nr. 223 wird eine örtliche Bauvorschrift erlassen, in der die Dachformen geregelt
werden, Vorgaben zur Einrichtung von PKW-Stellplätzen auf den Baugrundstücken und zu den Ein-
friedungen zur Straßenfläche gemacht werden.
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A.6 Immissionen

Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen von den nahegelegenen Bahnstrecken 1770 (Hildes-
heim-Nordstemmen) und 1774 (Hildesheim-Göttingen) und von der Bundesstraße 1 (Hildesheim -
Hameln) ein. Die Immissionen wurden durch ein Schalltechnisches Gutachten (Dietze Akustik und
Bauphysik, Hildesheim, 12.12.2025) untersucht. Nennenswerte Schallimmissionen, die von Gewer-
bebetrieben oder von Sportstätten ausgehen, wurden nicht festgestellt. Die Immissionen von den ge-
nannten Verkehrsstrecken erreichen jedoch am südöstlichen Rand des Plangebiets den Lärmpegel-
bereich IV, im übrigen Plangebiet den Lärmpegelbereich III. 

Um dennoch gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten, sind passive Schallschutzmaßnahmen an
den Gebäuden vorzusehen. Im Bebauungsplan wird textlich festgesetzt, dass Außenbauteile von bau-
lichen Anlagen in Abhängigkeit des Lärmpegelbereiches und der Raumnutzung bestimmte Schall-
dämm-Maße aufweisen müssen. Räume, die zum Schlafen geeignet sind, sind mit fensterunabhägi-
gen, schallgedämmten Lüftungeinrichtungen auszustatten.

A.7 Überschwemmungsgebiet

Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des Rössingbaches reicht mit einer kleinen
Teilfläche in das Plangebiet hinein (Volumen ca. 36 cbm). Um die im Wohngebiet liegende Fläche
(Volumen ca. 19 cbm) als Baugrundstück nutzen zu können, wird sie aufgefüllt. Als Ausgleich für
den Verlust an Retentionsraum wird nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Hildesheim im Bereich der "Fläche für die Wasserwirtschaft und Regelung des Wasserabflusses
(Regenrückhaltebecken)" eine entsprechende Fläche abgegraben. 
Für Aufschüttungen innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlich. Diese ist vor der Baumaßnahme bei der unte-
ren Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim mit allen für die Prüfung relevanten Unterlagen zu be-
antragen (insbesondere rechnerischer Nachweis des Retentionsraumverlustes sowie Berechnung des
Ausgleiches mit einer zeichnerischen Darstellung). 

A.8 Festsetzungen des Bebauungsplans

A.8.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung werden im Plangebiet entsprechend der geplanten Nutzung "Allgemei-
ne Wohngebiete" (WA) ausgewiesen. Gemäß § 4 BauNVO (Baunutzungsverordnung) dienen "Allge-
meine Wohngebiete" vorwiegend dem Wohnen (Abs. 1). Zulässig sind neben Wohngebäuden "die der
Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie die nicht stören-
den Handwerksbetriebe", sowie "Anlagen für kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke" (Abs. 2). Ausnahmsweise können "Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stören-
de Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe" und "Tankstellen" zugelassen
werden (Abs. 3).

A.8.1.1  Allgemeines Wohngebiet 1 (WA 1)

Das Allgemeine Wohngebiet WA 1 in der Mitte des Plangebietes ist unter anderem für die Errichtung
von zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Für das Wohngebiet WA 1 wird entspre-
chend eine Zweigeschossigkeit festgesetzt. Gemäß Nds. Bauordnung ist der Dachausbau in einem
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zweiten Geschoss zu Zweidrittel der Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses möglich. Als
Grundflächenzahl GRZ wird 0,4, als Geschossflächenzahl GFZ wird 0,8 festgesetzt. Als Bauweise
wird offene Bauweise festgelegt.

A.8.1.2  Allgemeines Wohngebiet 2 (WA 2)

Das Allgemeine Wohngebiet WA 2 grenzt an die Ackerfläche westlich des Plangebiets an und stellt
den Übergangsbereich in die offenen Landschaft dar. Mit Rücksicht auf diese Lagebedingung wird
eine Eingeschossigkeit und eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Entlang der Westgrenze wird
eine Fläche zum Anpflanzen vom Bäumen und Sträuchern festgesetzt, um eine Einbindung in das
Landschaftsbild zu gewährleisten. Als Bauweise sind Einzel- und Doppelhäuser vorgegeben.

A.8.1.3  Allgemeines Wohngebiet 3 (WA 3)

Das Allgemeine Wohngebiet WA 3 schließt im Süden den Plangebiets an die benachbarte Bebauung
an, die durch relativ große Grundstücke und unterschiedlich große Gebäude geprägt ist. Dieser Be-
reich bietet sich für eine höhere Wohndichte an. Daher wird eine Zweigeschossigkeit und eine
Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl GFZ wird mit 0,8 festgesetzt. Es
wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, bei der sowohl Einzel- und Doppelhäuser als auch Rei-
hen- und Kettenhäuser zulässig sind. Die Länge baulicher Anlagen wird auf höchstens 50 m be-
grenzt, um eine "Riegelbildung" zur Nachbarbebauung zu verhindern.

A.8.1.4  Allgemeines Wohngebiet 4 (WA 4)

Das Allgemeine Wohngebiet WA 4 im Osten des Plangebietes, angrenzend an die "Hauptstraße", um-
fasst das Bestandsgebäude "Haus Micha" der Diakonie Himmelsthür. Die Baugrenzen sind so ge-
setzt, dass eine bauliche Erweiterung des Hauses möglich ist. Es erfolgt die Festsetzung einer Zwei-
geschossigkeit. Gemäß Nds. Bauordnung ist der Dachausbau in einem zweiten Geschoss zu Zwei-
drittel der Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses möglich. Als Grundflächenzahl GRZ
wird 0,4, als Geschossflächenzahl GFZ wird 0,8 festgesetzt. Als Bauweise wird offene Bauweise fest-
gelegt. Das WA 4 ist wegen der Bestandsbebauung von Stellplatzfestsetzungen ausgenommen.

A.8.2  Straßenverkehrsfläche

Das Plangebiet wird durch eine Ringstraße erschlossen, die an die "Hauptstraße" angebunden wird.
Die Straße wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Sie dient der Erschließung des
Baugebietes. Die Straßenbreite beträgt durchgängig 6 m; sie erlaubt den Begegnungsverkehr (Pkw/
Pkw und Pkw/ Lkw) und auch den kurzfristigen Halt z.B. beim Be- und Entladen. Die Anlage von
Stellplätzen für den ruhenden Verkehr ist im Straßenraum nicht vorgesehen.

A.8.3  Parkplatzfläche 

Im Osten des Plangebietes wird eine Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Parkplatz"
ausgewiesen, als Parkplatzfläche für die Allgemeinheit im öffentlichen Straßenraum.
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A.8.4  Versorgungsfläche

Im Bereich des Regenrückhaltebeckens wird eine Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. Hier
wird eine Trafo-Station des örtlichen Stromversorgers errichtet, über die das Plangebiet mit Elektrizi-
tät versorgt wird.

A.8.5  Regenrückhaltung

In der Südwest-Ecke des Plangebietes wird eine Fläche für die Regenrückhaltung ausgewiesen. In
dieser Fläche wird ein Regenrückhaltebecken angelegt, das der Oberflächen-Entwässerung des Bau-
gebietes dient und das aufgefangene Regenwasser gedrosselt in den benachbarten Rössingbach ab-
leitet.
Neben dem Rückhaltebecken wird eine Fläche abgegraben, die als wasserrechtliche Kompensation
für die Inanspruchnahme eines kleinen Teiles des Überschwemmungsgebietes des Rössingbaches
vorgesehen ist. 

A.8.6  Öffentliche Grünfläche

In der Mitte des Wohngebietes WA 1 wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung
Parkanlage festgesetzt. Die Grünfläche dient der Verbesserung des Mikroklimas im Baugebiet und
bietet einen ruhigen Ausfenthaltsbereich für Anwohner und Besucher des Wohngebiets insbesondere
auch für Kinder. 

A.8.7  Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern

Am Westrand des Plangebietes wird ein 5 m breiter Pflanzstreifen zur Anpflanzung von Sträuchern
festgesetzt. Er dient der Ausbildung eines abgestuften Ortsrandes und zur Einbindung des Wohnge-
bietes in den Landschaftsraum. Gleichzeitig bildet er einen Sichtschutz und Puffer zu den unmittel-
bar angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und ihren Emissionen aus der Bewirtschaftung
(z.B. Stäube). Es ist eine freiwachsende, dichte Hecke festgesetzt, mit Gehölzen aus der Pflanzliste
1 (Laubsträucher).

A.8.8  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen auf den Grundstücken

Innerhalb des Wohgebietes ist auf jedem Einzelgrundstück mindestens ein klein- bis mittelkroniger
Laub- oder Obstbaumes anzupflanzen. Dies dient der Durchgrünung des Gebietes, der ökologischen
Vielfalt, der klimaausgleichenden Schattenspende im Sommer sowie dem Ortsbild in der Nah-, Mit-
tel- und Fernsicht. 

A.8.9  Baumerhalt

Im Plangebiet werden insgesamt 5 Bestandsbäume als zu erhalten festgesetzt: drei Linden (Tilia x
euchlora) an der Hauptstraße, 1 Weide (Salix x rubens) und 1 Linde (Tilia x euchlora) in der Gebiets-
mitte.
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A.8.10  Wegerechte

Um die Zugänglich der Grünfläche im Zentrum des Wohngebiets WA 1 abzusichern, wird eine strei-
fenförmige Fläche zwischen der Grünfläche und der südlich gelegenen Straßenverkehrsfläche festge-
setzt, die mit einem Wege- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten ist. Sie führt
über die überbaubare Fläche des WA 1 und soll die Zugänglichkeit der Grünfläche absichern. 

Um die Möglichkeit einer Wegeverbindung aus dem Baugebiet zum Seitbereich des Rössingbaches
rechtlich abzusichern, wird auf der Fläche für die Regenrückhaltung eine umlaufende Fläche ausge-
wiesen, die mit einem Wege- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit einzuräumen ist.

A.8.11  Lärmpegelbereiche

Im Plangebiet werden entsprechend den Ergebnissen des Schallgutachtens im südlichen Geltungs-
bereich der Lärmpegelbereich (LPB) IV, im nördlichen Bereich der Lärmpegelbereich (LBP) III fest-
gesetzt. Die Grenzlinien sind in der Planzeichnung eingetragen.

A.9 ÖPNV

Die Buslinie 53 des RVHi von Hildesheim nach Schulenburg hält in Emmerke an der Haltestelle
"Hauptstraße" gegenüber des geplanten Baugebiets. Weitere Haltestellen der Linie 53 befinden sich
in der Ortsmitte und am Bahnhof Emmerke. 
Der Bahnhof Emmerke ist fußläufig in ca. 12 Minuten zu erreichen. Vom Bahnhof bestehen Bahnver-
bindungen nach Hildesheim (Linien S4 und RB77), nach Bennemühlen über Sarstedt und Hanno-
ver (S4),  nach Herford über Nordstemmen, Elze und Hameln (RB77). Der Hauptbahnhof des Ober-
zentrums Hildesheim wird innerhalb von 5 Minuten erreicht. 
Außerdem fahren die Buslinien 22 (Giesen-Hildesheim), 52 (Elze-Hildesheim) und 53 (Schulen-
burg-Hildesheim) des RVHi den Bahnhof an. Damit ist über den ÖPNV insbesondere eine Ausrich-
tung nach Hildesheim gegeben.

A.10 Ver- und Entsorgung

A.10.1 Frischwasser / Elektrizität / Telekommunikation / Abwasser

Das Plangebiet kann an die bestehenden Netze für Abwasser, Elektrizität und der Telekommunikati-
on im Bereich der "Hauptstraße" angeschlossen werden.

Die Wasserversorgung mit Trinkwasser kann durch die Erweiterung des vom Wasserverband Peine
betriebenen Trinkwassernetzes der Ortschaft Emmerke erfolgen.
Durch die ungünstige Gefällelage des Plangebiets kann das Abwasser nur im nördlichen Bereich im
freien Gefälle an den Hauptsammler in der Hauptstraße geleitet werden. Aus dem südlichen Plange-
biet wird das Abwasser mit Hilfe einer Hebeanlage an die Hauptstraße befördert.

A.10.2 Brandschutz

Zur Löschwasserversorgung teilt der Landkreis Hildesheim mit, dass für die ausgewiesene Nutzung
eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) mit einer GRZ von 0,4 und GFZ von 0,8 sowie einer Zweig-
eschossigkeit im Umkreis von 300 m zu jeder baulichen Anlage für eine Löschzeit von 2 Stunden ei-
ne Löschwassermenge von mind. 1.600 l/min (96 m3/h) zur Verfügung gestellt werden muss. 
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Als Löschwasserentnahmestellen sind in ausreichender Anzahl Löschwasserhydranten anzuordnen.
Die baulichen Anlagen dürfen für den Erstangriff nicht weiter als 80 m von einem  Hydranten ent-
fernt sein. Jeder Hydrant muss eine Leistung von mindestens 800 l/min.aufweisen, wobei der Druck
im Hydranten nicht unter 1,5 bar fallen darf. Wenn die erforderliche Löschwassermenge durch die
Hydranten nicht sichergestellt werden kann, muss dementsprechend ein unterirdischer Löschwasser-
behälter gem. DIN 14230 hergestellt werden. Hierfür ist ein gesonderter Bauantrag zu stellen.

Zu den Baugrundstücken müssen gemäß § 4 NBauO sowie § 1 und 2 DVO-NBauO i.V.m. der DIN
14090 Zufahrten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge angelegt werden. Die Straßen und Wege,
die als Feuerwehrzufahrten zu den Baugrundstücken erforderlich sind, müssen mindestens 3,00 m
breit sein, eine lichte Höhe von 3,50 m haben und für 16 t-Fahrzeuge befestigt sein. Zu Gebäuden
geringer Höhe mit einer Entfernung unter 50 m reichen Zugänge von mind. 1,25 m Breite und einer
lichten Höhe von 2,00 m.

Zur Löschwasserversorgung des Plangebietes teilt der Wasserverband Peine mit, dass aus der öffent-
lichen Trinkwasserversorgung grundsätzlich Wasser bereitgestellt werden kann, jedoch nur das vor-
handene Wasser zu den jeweils herrschenden technischen Bedingungen in Abhängigkeit von der
Leistungsfähigkeit des derzeitigen Rohrnetzzustandes sowie der jeweiligen Versorgungssituation.

Nach Prüfung der technischen Möglichkeiten wird das Löschwasser aus dem Trinkwassernetz ent-
nommen und/ oder im Plangebiet (z.B. unterhalb der Straßen mittels Zisterne oder Stauraumkanal)
bereitgestellt. Abschließende Regelungen erfolgen im Rahmen des Bauantrages.

A.10.3 Müllabfuhr

Die Grundstücke im Plangebiet werden über eine öffentliche Ringstraße mit einer durchgehenden
Breite von 5,50 m erschlossen. Die Kurvenradien und Einmündungsbereiche sind so dimensioniert,
dass ein dreiachsiges Müllfahrzeug das Gebiet in einem Zug durchfahren kann. Damit ist die Müllab-
fuhr für alle Grundstücke des Plangebiets gewährleistet.

A.10.4 Oberflächenwasser 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist wegen der vorhandenen Bodenverhält-
nisse sowie des oberflächennah anstehenden Grundwassers nur eingeschränkt bzw. schwer möglich. 

Nicht versickerndes Niederschlagswasser von den Grundstücks- und Straßenflächen wird einem Re-
genrückhaltebecken in Südwesten des Plangebiets zugeleitet. Von dort wird es zeitverzögert durch
eine Drosseleinrichtung in den Rössingbach abgeleitet. Für die Einleitung in ein oberirdisches Ge-
wässer ist gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unte-
ren Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim zu beantragen.
Das geplante Regenrückhaltebecken wird ohne Grundwasseranschluss hergestellt, was eine wasse-
rundurchlässige und auftriebssichere Bauweise (z.B. mittels Folie, Beton etc.) erforderlich macht.
Falls bei der Herstellung des Regenrückhaltebeckens ins Grundwasser eingegriffen wird oder das Re-
genrückhaltebecken wasserdurchlässig hergestellt wird, ist ebenfalls eine wasserrechtliche Genehmi-
gung bei der unteren Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim vor dem Baubeginn zu beantragen
ist.
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Der Gewässerrandstreifen entlang des Rössingbachs (Gewässer II. Ordnung) ist gemäß den wasser-
rechtlichen Bestimmungen freizuhalten. Eine Bebauung innerhalb dieses Bereiches ist nicht vorge-
sehen, um die Gewässerunterhaltung sowie die ökologischen Funktionen des Gewässers sicherzustel-
len. 

A.11 Kampfmittel

Für das Plangebiet wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinfor-
mation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover, eine
Luftbildauswertung hinsichtlich einer Kampfmittelbelastung durchgeführt. 
Eine kleine Fläche am nördlichen Gebietsrand wurde als Verdachtsfläche eingestuft. Diese Fläche
soll durch eine Kampfmittelbergungsfirma genauer untersucht und ggf. von Kampfmitteln befreit
werden.

A.12 Boden

A.12.2 Bodenuntersuchung

Das Plangebiet wurde bodenkundlich untersucht.  Die geotechnische und umweltgeologische Unter-
suchung (Dr. Pelzer & Partner, 02/2026) trifft neben der Tragfähigkeit und den Versickerungseigen-
schaften des Bodens auch Aussagen zum Vorhandensein von Schadstoffe. Der Boden im Plangebiet
wird nur partiell als leicht Schadstoffbelastet eingestuft, die übrigen Teile des Plangebiets gelten als
Schadstofffrei.

Darüber hinaus wurde ein Bodenschutzkonzept ausgearbeitet, das den Umgang mit entnommenen
und umgeschichteten Böden regelt (Dr. Pelzer & Partner, 02/2026 B). 

A.12.2 Bodenarchäologie

Im Plangebiet ist mit archäologischen Bodenfunden zu rechnen. Es wird auf die Genehmigungs-
pflicht von Erdarbeiten gem. der §§ 10, 12-14 und 35 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz hin-
gewiesen. Die denkmalrechtliche Genehmigungspflicht der Erdarbeiten betrifft neben den Einzelvor-
haben auch die Erschließung des Baugebietes. 
Vor der Umsetzung von Baumaßnahmen ist in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde
eine archäologische Bodenuntersuchung durchzuführen.

A.13 Örtliche Bauvorschrift - Begründung

Zum Bebauungsplan Nr. 223 "Am Schleifmühlenweg" wird für das Plangebiet eine örtliche Bauvor-
schrift über Stellplätze und  Gestaltung verfasst. Die Inhalte sind auf dem Planblatt des Bebauungs-
plans aufgeführt. 

A.13.1 Geltungsbereich 

Die örtliche Bauvorschrift über Stellplätze und Gestaltung gilt im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 223 "Am Schleifmühlenweg".
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A.13.2 Erforderlichkeit 

Die Aufstellung einer örtlichen Bauvorschrift ist erforderlich, weil zum Einen im Bebauungsplan Nr.
233 die Gestaltung der Dächer gesteuert werden soll. Zum Anderen soll die Anlage von Stellplätzen
auf den Baugrundstücken vorgegeben werden, um die öffentlichen Straßen vom ruhenden Verkehr
zu entlasten.

Das Maß der Baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan über die Festlegung der Geschossigkeit ge-
regelt. Auf die Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen wird verzichtet. Um zu verhindern, dass durch
sehr steile Dächer hohe Gebäudeformen entstehen, die die Nachbargebäude deutlich überragen,
wird die Dachneigung auf 45° nach oben begrenzt. Um zu verhindern, dass konventionelle Flachdä-
cher entstehen, die sich in einer ländlich-dörflich geprägten Umgebung schlecht einfügen, wird die
Dachneigung auf 20° nach unten begrenzt. Für begrünte Dächer, Dachaufbauten, Wintergärten, Ga-
ragen, Carports und Terrassen- und Hauseingangsüberdachungen, Dachgauben, Zwerchgiebel und
Nebenanlagen im Sinne von § 14 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sollen diese Regelungen
nicht gelten.

Carports und Garagen sind mit begrünten Dächern oder mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
zu errichten. Begrünte Dächer tragen deutlich zur Reduzierung des abzuführenden Oberflächenwas-
sers durch Verdunstung und Regenrückhaltung bei und dienen der Verbesserung des Kleinklimas. 

Im Bereich des dörflichen Wohnen ist davon auszugehen, dass ein erhöhter Bedarf an Pkws und da-
mit an Stellplätzen besteht. Um den öffentlichen Straßenraum von ruhendem Verkehr zu entlasten,
wird festgesetzt, dass auf den Grundstücken Stellplätze anzulegen sind. Hierbei wird zwischen Ein-
familienhäusern/Doppelhäusern und Geschosswohnungsbau unterschieden, weil im Geschosswoh-
nen auch kleinere Haushalte mit geringerer Personenzahl bzw. geringerem Parkplatzbedarf zu erwar-
ten sind. Im Bereich der Einfamilien- bzw. Doppelhäuser sind für Gebäude mit einer Wohneinheit
mindestens 2 Einstellplätze, für Gebäude mit mehr als einer Wohneinheit mindestens 1 Einstell-
platz pro Wohneinheit auf den Grundstücken einzurichten. 
Die Baugrundstücke bieten durch ihre geplanten Größen (s. Bebauungsentwurf) Möglichkeiten hier-
für, bei verdichteten Wohnformen können auch Stellplätze zugeordnet werden.
Aufstellplätze vor Garagen und Carports gelten als Stellplätze.
                                          

A.13.3 Inhalt der Örtlichen Bauvorschrift 

In § 1 wird festgelegt, dass der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift dem Geltungsbereich
des Bebauungsplanes entspricht. 

In § 2 der Örtlichen Bauvorschrift werden Regelungen zur Gestaltung des Daches getroffen: 

In 2.1 der Örtlichen Bauvorschrift werden für die Allgemeinen Wohngebiete nur geneigte Dächer
mit Dachneigungen von 20 ° bis 45° zugelassen. Ausgenommen von dieser Regelung sind begrünte
Dächer (z.B. Grasdächer) Dachaufbauten, Wintergärten, Garagen, Carports und Terrassen- und Haus-
eingangsüberdachungen, Dachgauben und Zwerchgiebel, und Nebenanlagen im Sinne von § 14 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

In 2.2 der Örtlichen Bauvorschrift wird die Länge von Dachaufbauten, Dachgauben und Zwerchgie-
bel auf höchsten zwei Drittel der Dachlänge begrenzt.

In § 3 der Örtlichen Bauvorschrift erfolgen Festlegungen zu den Einstellplätzen für Pkw. In den All-
gemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind für Gebäude mit 1 Wohneinheit mindestens 2 Einstell-
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plätze, für Gebäude mit mehr als 1 Wohneinheit mindestens 1 Einstellplatz pro Wohneinheit auf
dem Baugrundstück anzulegen. 
Im WA 3 soll auch verdichtetes Wohnen (Reihenhäuser, Kettenhäuser) möglich sein. Dort sind eben-
falls innerhalb des WA 3 für Gebäude mit 1 Wohneinheit mindestens 2 Einstellplätze, für Gebäude
mit mehr als 1 Wohneinheit mindestens 1 Einstellplatz pro Wohneinheit anzulegen. Wegen der ge-
ringeren Grundstücksbreiten und -tiefen sowie der Grundstücksgröße können 2 Stellplätze nicht in
jedem Fall auf dem eigenen Baugrundstück realisiert werden, sondern es müssen dann z.B. zugeord-
nete Stellplätze auf privaten Stellplatzanlagen bereitgestellt werden. Die Stellplätze sind deshalb
den Baugrundstücken zuzuordnen.
Für das WA 4 (Hauptstraße 48) erfolgen keine Regelungen, weil hier ein bereits genehmigter Gebäu-
debestand vorliegt.
Aufstellplätze vor Garagen und Carports gelten als Stellplätze. Dadurch wird ermöglicht, dass das
Hintereinanderstellen von zwei Pkw auf einer gemeinsamen Zufahrt im Stellplatznachweis zulässig
und als 2 Stellplätze angerechnet werden kann. Damit kann der Versiegelungsgrad, insbesondere
auf kleinen Grundstücken, reduziert werden.

In § 4 erfolgen Festlegungen zu den Einfriedungen. Sie dürfen zur Straßenverkehrsfläche eine Höhe
von 1,20 m über der Oberkante der angrenzenden fertig ausgebauten Straßenverkehrsfläche nicht
überschreiten. Zusätzliche Zaunfüllungen jeglicher Art (wie z.B. Sichtschutzstreifen, Zaun-Blenden,
Sichtschutznetze oder -matten) sind unzulässig. Mauern in Gabionenbauweise sind unzulässig. Da-
mit soll der offene, gemeinschaftliche Charakter des Wohngebietes auf der dem öffentlichen Raum
zugewandten Seite unterstützt werden.

In § 5 wird darauf hingewiesen, dass gem. § 80 Abs. 3 NBauO ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer Baumaßnahmen ausführt oder
veranlasst, auch wenn sie gemäß § 60 NBauO nicht genehmigungsfähig sind, sofern sie gegen Vor-
schriften dieser örtlichen Bauvorschrift verstoßen. Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5
NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

In § 6 wird festgelegt, dass diese örtliche Bauvorschrift mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des
Landkreises Hildesheim in Kraft tritt. 

A.14 Bebauungsentwurf

Der Begründung ist als Anlage 1 ein Bebauungsentwurf zur Illustration beigefügt (ISH Himmels-
thür). Der Entwurf stellt hinsichtlich der Bebauungsformen, der Lage der Bebauung, der Bauflächen-
aufteilung und Standorte zu pflanzender Bäume eine von mehreren Möglichkeiten dar. Er ist unver-
bindlich. 

A.15 Städtebauliche Werte

Das Plangebiet umfasst insgesamt: rd. 15.699 qm (100,0 %)
davon sind ausgewiesen als:
- Allgemeine Wohngebiete (WA) rd. 11.982 qm (76 %)
- Straßenverkehrsflächen rd. 2.126 qm (14 %)
- Öffentliche Parkplatzflächen rd. 127 qm (1 %)
- Grünfläche (Parkanlage) rd. 301 qm (2 %)
- Flächen zur Regenrückhaltung rd. 1.164 qm (7 %)
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Teil B: Belange von Natur und Landschaft

B.1 Einleitung

Bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landespflege gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen.
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 13a BauGB zu erwarten sind, gel-
ten als "vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig". Somit kommen Ausgleichsmaßnah-
men für das vorliegende Planungsvorhaben nicht zur Anwendung. Die folgende kurze Zusammenstel-
lung behandelt nach den allgemeinen Angaben zum Vorhaben schutzgutbezogen den Bestand und
die jeweiligen Auswirkungen der Planung.

B.2 Allgemeine Angaben zum Vorhaben

B.2.1 Planung

Die Gemeinde Giesen beabsichtigt im Süden der Ortschaft Emmerke westlich der Hauptstraße eine
Wohnbebauung zu ermöglichen. Das Gebiet umfasst derzeit eine große versiegelte Fläche, eine Reit-
halle, einen kleinen Pferdestall, Scheunen und verbuschte Weiden. Im Süd-Westen grenzt der Rös-
singbach an das Baugebiet an, sodass der süd-westliche Zipfel des Geltungsbereiches im Über-
schwemmungsgebiet liegt. Nach Abriss und Entsiegelung des ehemaligen Pferdehofs hinter der Dia-
konie Himmelstür kann ein Wohngebiet bestehend aus vier Mehrfamilienhäusern und 13 Einfamili-
enhäuser und drei Doppelhäuser gebaut werden. Diese Häuser werden mit einer Ring-Erschließungs-
straße erschlossen. Eines der Gebäude wird über die Hauptstraße erschlossen und soll zwischen
zwei Bestandsgebäuden errichtet werden. In der Mitte des Geltungsbereiches soll eine öffentliche
Grünfläche und im Süd-Westen ein Regenrückhaltebecken mit angrenzendem Weg angelegt werden.
Die Grünfläche wird als "Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung Parkanlage" und das Regenrück-
haltebecken als "Fläche für Wasserwirtschaft, Zweckbindung Entwässerung und Regenrückhaltung"
im Bebauungsplan festgesetzt. Der Bebauungsplan setzt für das restliche Gebiet ein "Allgemeines
Wohngebiet" fest. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 152/6 und 153, Flur 6, Gemar-
kung Giesen. 

B.2.2 Naturraum

Die Ortschaft Emmerke liegt in der naturräumlichen Untereinheit "Hildesheimer Lössbörde". Im Wes-
ten grenzen das Leinetal, im Süden das Innerste-Bergland an. Im Osten und Norden schließen sich
weitere Bördelandschaften an. Der Naturraum ist gekennzeichnet durch ein flachwelliges bis leicht
hügeliges Relief, im Süden mit Höhen bis 140 m über NN. Der engere Landschaftsraum um Emmer-
ke fällt leicht in nordwestlicher Richtung ab. Auf der fast geschlossenen Lössdecke haben sich sehr
fruchtbare Böden entwickelt, diese Gegebenheit hat zu einer intensiven ackerbaulichen Nutzung ge-
führt. So ist der Charakter dieses Landschaftsraums geprägt durch offene, weite Ackerflächen, ledig-
lich durch kleinflächige, lineare oder punktuelle Vegetationsstrukturen gegliedert. Der Waldanteil ist
sehr gering.
Die heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre im Raum um Emmerke ein Eichen-Hain-
buchenwald mässig feuchter Ausbildung in Durchdingung mit mesophilem Buchenwald. Die heutige
potenzielle natürliche Vegetation beschreibt den Zustand der Vegetation, der in einem Gebiet un- ter
den heutigen Umweltbedingungen herrschen bzw. sich einstellen würde, wenn der Mensch nicht
mehr eingriffe.
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B.3 Schutzgut Mensch

B.3.1 Bestand

Das Plangebiet ist gering bis mäßig vorbelastet. Die Vorbelastung wird durch Schadstoff- und Schall-
immissonen verursacht. Das Plangebiet ist nicht durch Stickstodddioxid (NO2) belastet, allerdings
in geringem Maße von Feinstaub (PM10) und Stickstoffimmissionen (NOX), die durch Verkehr verur-
sacht werden (Umweltkarten Niedersachsen - HErmEliN-Projekt: 2017). Die Vorbelastung durch
Schallimmissionen entsteht ebenfalls durch Verkehr.

Eine schalltechnische Untersuchung (Dietze Akustik und Bauphysik 2025) betrachtete die auf das
Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen durch den bereits vorhandenen Straßen- und Schienen-
verkehr im Süden des Plangebiets. Maßgeblich ist die Bundesstraße 1, die Eisenbahnstrecke Hildes-
heim - Nordstemmen", die "Sorsumer Schleife" (Zufahrt zur Schnellfahrstrecke) und die örtliche An-
bindungsstraße. Seitens dieser Emittenten ist mit Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet zu rech-
nen. Zur Beurteilung der Immissionen wurden die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine
Wohngebiete im Bezugszeitraum tags und nachts herangezogen.  

B.3.2 Planungsfolgen

Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung ist, "dass die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 im Plangebiet überschritten und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nur im
Tagzeitraum eingehalten werden können. Im Nachtzeitraum werden sie in dem zur Bebauung vor-
gesehenen Plangebietsbereich um bis zu 4 dB überschritten. Sie überschreiten jedoch nicht die
"Orientierungswerte der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien- StV)" (Dietze - Schalltechnisches Gutachten S. 27).
Die Ausweisung als allgemeines Wohngebiet ist insbesondere unter Einbeziehung von passiven
Schallschutzmaßnahmen ohne negative Auswirkungen auf den Menschen möglich.

B.4 Schutzgut Arten und Biotope

B.4.1 Bestand

Der Planungsraum liegt inmitten des südlichen Teils der Ortschaft Emmerke. Im näheren Umfeld be-
findet sich (dörfliche) Wohnbebauung, eine Wiese, Acker, der Rössingbach und die "Hauptstraße".
Die Wohnbebauung mit Ziergärten oder Höfen schließt die Fläche im Norden, Süden und Osten ein.
Zur westlichen Seite ist eine Wiese gelegen. Im süd-westlichen Bereich befinden sich Äcker und der
Rössingbach. Die "Hauptstraße" erschließt die Wohnbebauung an der östlichen Seite. Im Plangebiet
selbst sind die Flächen eines aufgegebenen Pferdehofes vorzufinden sowie ein Gebäude der Diako-
nie "Himmelstür". Durch die Aufgabe des Hofes sind neben den typischen Gebäuden - Reithalle,
Stall, Scheunen - und einer großflächigen Pflasterfläche auch hochgradig verbuschte Weiden vorzu-
finden. 
Angelehnt an Abb. 1 und Tab. 1 werden die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung im folgenden be-
schrieben. Die Reithalle befindet sich im nördlichen Teil des Geltungsbereichs mit - in östliche
Richtung - angrenzender ehemaligen Weide. In Teilen ist noch ein verbuschtes intensives Grünland
vorzufinden, welches allerdings fast zur Hälfte mit Brombeer-Lianen-Gestrüpp bewachsen ist. Um
die Reithalle hat sich auf der nördlichen, westlichen und teils auch südlichen Seite ein Siedlungsge-
hölz aus überwiegend heimischen Gehölzarten entwickelt. 
Die Gebäude sind durch eine Pflasterfläche mit engen Fugen miteinander verbunden. In diese
Pflasterfläche sind einige Gehölze gepflanzt. Diese Gehölze sind eine Rosskastanie (Aesculus hippo-
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castaneum) und einige Ziergehölze (z.B. Euonymus forunei, Rosa spp.). Weitere Gehölze (3 Krim-
Linden -Tilia x euchlora-, 1 Walnuss -Juglans regia-, 1 Apfelbaum -Malus domestica-, 1 Fahl-Weide
-Salix x rubens-, 1 Holunder -Sambucus nigra-) stehen auf dem Spielplatz in der Mitte des Planungs-
gebietes. Der Spielplatz besteht aus einer Sandfläche und Spielgeräten umrahmt von Artenarmen
Scherrasen. 
Im Süden des Plangebietes befindet sich eine größere ehemalige Weide. Die Weide war nur noch in
Ansätzen vorzufinden. Stattdessen war die Fläche großflächig von einem Brombeer-Lianen-Gestrüpp
überwachsen, gesäumt von mehreren großen Bäumen. Davon standen zwei Pappeln (Populus spp.)
mit Brusthöhendurchmesser von 1,2 m an der westlichen Grenze des Plangebiets, wurden aller we-
gen Wipfeldürre gefällt. Auch die restlichen Bäume im östlichen Bereich der ehemaligen Wiese sind
gefällt worden. 

Bei der Begehung für die Biotoptypenkartierung konnten (mögliche) Habitate für Schwalben und Fle-
dermäuse identifiziert werden. Das Stallgebäude ist mit einem Schwalbennest besetzt. Dieses könn-
te eventuell im Jahr 2025 nicht genutzt worden sein. Zudem ist die westlich im Geltungsbereich ge-
legene Scheune ein potentielles Sommer- und Winter Quartier für Fledermäuse.
Für die Untersuchung beider Tierartengruppen ist das Büro AGWA beauftragt. Erste Begehungen
sind zur Ermittlung von Winterquartieren von Fledermäusen bereits am 14.012026 und
11.02.2026 erfolgt (Vorläufige artenschutzfachliche Potenzialanalyse, agwa, 11.02.2026). Die
zum Abriss vorgesehenen Altgebäude wurden untersucht. Ebenso wurde nach vorjährigen Vogelnes-
tern gesucht. 
Im Ergebnis gab es keine Hinweise auf aktuelle oder vorjährige Fledermausquartiere. Desgleichen
waren keine vorjährigen Vogelbrutstätten vorhanden. Es fanden sich auch keine Anhaltspunkte für
einen längeren Aufenthalt von Fledermäusen (Kotpillen) oder Vögel (Anhäufungen von Kot, Gewölle).
In der Reithalle wurden lediglich vereinzelte Kotspritzer von Kleinvögeln vorgefunden, die auf gele-
gentliche Kurzaufenthalte schließen lassen.
Für das im Westen gelegene Funktionsgebäude wurde der Verschluss von Einschlupfmöglichkeiten
in das Dachgeschoss durch eine Plane empfohlen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass lediglich am Hauptgebäude (außerhalb des Plangebietes) mehre-
re Mehlschwalbennester vorhanden sind. Die zum Abriss bestimmten Gebäude innerhalb des Plange-
bietes weisen keine vergleichbaren Baustrukturen zur Anlage von Mehlschwalbennestern auf.

Das Gebiet ist ungeeignet als Habitat für Feldhamster. Es sind keine Funde von Feldhamstern in die-
sem Bereich gemacht worden. Angrenzende Flächen werden als Habitat genutzt. 

Schutzgebiete sind keine in der näheren Umgebung ausgewiesen.

B.4.2 Planungsfolgen

Die aktuelle Lebensraumqualität des Plangebietes ist durch die menschliche Überformung geprägt.
Eine Umsetzung der geplanten Siedlungsentwicklung kann den gesamten Geltungsbereich betref-
fen, auch einige Gehölze werden entfernt. Höherwertige Strukturen der Wertstufen IV und V werden
nicht in Anspruch genommen. Für den Zeitraum vor der Bautätigkeit wurde für das im Westen gele-
gene Funktionsgebäude der Verschluss von Einschlupfmöglichkeiten in das Dachgeschoss durch ei-
ne Plane empfohlen. Während der Bautätigkeit muss ausgeschlossen werden, dass Tiere verletzt
oder getötet werden. Auch sind ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor Beeinträchti-
gungen zu schützen. Bei Rodungsarbeiten sind die Verbote des besonderen Artenschutzes zu beach-
ten. Das Fällen und Roden von Gehölzen darf nur zwischen dem 01.10. und 28./29.02. eines jeden
Jahres erfolgen.
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B.5 Schutzgut Boden und Fläche

B.5.1 Bestand

Im Plangebiet gibt es fluviatlile und glazifluviatile Ablagerungen sowie Auenablagerungen aus dem
Drenthe-Stadium der Saale-Kaltzeit. Im Großteil des Plangebiets finden sich Lösslehm über Sanden,
bzw. Tiefer Gley. Im Süd-Westen ist toniger Torf über Lösslehm, bzw. Mittlere Gley-Vega zu finden.
Bei der westlichsten Scheune befindet sich außerdem eine kleine Fläche mittlerer Parabraunerde.
Die Bodenfruchtbarkeit ist im Bereich des Tiefen Gley hoch (Wertstufe 5 auf einer 7-stufigen Skala),
im Bereich der mittleren Gley-Vega sehr hoch (Wertstufe 6 auf einer 7-stufigen Skala) und im Be-
reich der mittleren Parabraunerde äußerst hoch (Wertstufe 7 auf einer 7-stufigen Skala). Die effekti-
ve Durchwurzelungstiefe ist überwiegend hoch (Wertstufe 5 auf einer 6-stufigen Skala). Die Versor-
gung mit Pflanzenverfügbaren Bodenwasser ist im Bereich des Tiefen Gley mit >300 mm äußerst
hoch (Wertstufe 7 auf einer 7-stufigen Skala). Im Bereich der mittleren Gley-Vega ist sie mit 250-
300 mm sehr hoch (Wertstufe 6 auf einer 7-stufigen Skala) und im Bereich der mittleren Parabrau-
nerde mit 150-200 mm im mittleren Bereich (Wertstufe 4 auf einer 7-stufigen Skala). Im Nord-Os-
ten liegt eine sehr hohe potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit vor, die im Süd-Westen auf einen
hohen Wert sinkt. 
Im Plangebiet handelt es sich aus naturschutzfachlicher Sicht zu einem Drittel um unversiegelte,
überprägte Naturböden mit äußert hoher Ertragsfähigkeit und hoher bis sehr hoher Verdichtungs-
empfindlichkeit. Aufgrunddessen hat der Landkreis Hildesheim in der Karte "Zusammenfassende
Bodenfunktionsbewertung" einem Großteil der Böden im Geltungsbereich eine regional hohe Schutz-
würdigkeit zugewiesen (Karte zum RROP 2016). Aufgrund der hohen Ertragsfähigkeit liegt auch ein
erhöhtes Biotopentwicklungspotential vor. 
Eine naturhistorische Bedeutung ist nicht gegeben. Eine kulturhistorische Bedeutung als Bodenar-
chiv kann nicht ausgeschlossen werden. Jedoch sind die Böden durch Versiegelung, mechanische
Verdichtung und Umbruch bereits vorbelastet. Die Beeinträchtigung ist auf die lang andauernde
landwirtschaftliche Nutzung und Bebauung zurückzuführen. 

B.5.2 Planungsfolgen

Durch die geplanten Ausweisungen können vormals bewachsene Freiflächen überbaut werden, da-
raus ergeben sich Beeinträchtigungen in unbeträchtlichem Umfang durch Verluste von Bodeneigen-
schaften und -funktionen. Andererseits werden andere Flächen entsiegelt, sodass der Boden an die-
sen Stellen die Bodenfunktionen wieder erfüllen kann. Insgesamt werden jedoch bis zu 5901 qm
neu versiegelt. 

Die auch zukünftig nicht überbauten Bereiche (Vegetationsflächen) sind von der Befahrung mit Bau-
fahrzeugen auszunehmen. Flächen im Bereich der allgemeinen Wohngebiete sind während der Bau-
arbeiten, soweit möglich, durch die Verwendung von Baggermatten vor Verdichtung zu schützen und
die Böden sind nicht bei nasser Witterung zu befahren. Am Ende der Bauarbeiten sind gegebenen-
falls entstandene Schäden, wie Verdichtungen, zu beseitigen. 
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Karte 1: Biotoptypen im Bestand 
Untersuchungsgebiet ist die Fläche des Bebauungsplans mit 15 m Puffer 

(eigene Kartierung vom  05.11.2025, Luftbild (LGLN 2022), ALKIS-Daten (LGLN 2025))
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 Tab. 1: Erläuterung der Biotoptypenkürzel aus Abb. 1 (nach Drachenfels 2021)

Kürzel

BRR/GIv/HBEz

FMF-

GIFhm

GIv/BRR

GRA+/HEB

HSEb

ODS1grvt(OVWv)

OEL

OEL(ODS)

OVS1a

OVS1v

PH(GRA+)

PHOb

PSZ(GRA+)

Biotoptyp Fläche in qm

80% Rubus-/Lianengestrüpp mit 15% ver-
buschtem Intensivgrünland und 5% abgeholzten
Einzelbäumen

Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Feinsubstrat
schlechterer Ausprägung

8590

171

Sonstiges feuchtes Intensivgrünland auf einem
Standort mit hohem Grundwasserstand, gemäht

50% Verbuschtes artenarmes Intensivgrünland
und 50% Rubus-Lianengestrüpp

2261

734

Artenarmer Scherrasen besserer Ausprägung mit
10% Einzelbaumbestand

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen
Baumarten ungepflegt

238

1671

Verstädtertes Dorfgebiet mit geringem Vegetati-
onsanteil, begrüntem Dach, berankter Wand, Bau-
werk mit Vogelbrutplatz, trockenwarmen Innen-
raum und engfugigem Pflaster

Locker bebautes Einzelhausgebiet

3444

2564

Locker bebautes Einzelhausgebiet mit Übergän-
gen zu verstädtertem Dorfgebiet

Straße mit geringem Vegetationsanteil aus As-
phalt

2773

977

Straße mit geringem Vegetationsanteil, gepflastert

Hausgarten mit vorwiegend artenarmen Scherra-
sen positiver Merkmalsausprägung

785

228

Obst- und Gemüsegarten, brachliegend

Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage mit ar-
tenarmen Scherrasen positiver Merkmalsausprä-
gung

31

748

Wertstufe

III

III

II

II

I

III

I

0

0

0

0

II

I

I
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B.6 Schutzgut Wasser

B.6.1 Bestand

Der Grundwasserflurabstand beträgt auch zu Zeiten des mittleren GW-Tiefstands nur wenige Dezime-
ter. Der Standort kann als grundwassernah angesprochen werden. Die mittlere jährliche Grundwas-
serneubildungsrate liegt zwischen 0 und 150 mm/a und ist damit von geringer Bedeutung. Die obe-
ren Bodenschichten zeigen im Bereich des Tiefen Gley eine geringe Durchlässigkeit, im Bereich der
mittleren Gley-Vega allerdings eine hohe Durchlässigkeit, das Schutzpotential der Grundwasserüber-
deckung ist gering. Der Planbereich ist etwa zu zwei Dritteln unversiegelt. Die Grundwasserneubil-
dung ist hier aktuell nicht eingeschränkt. Die überbauten und versiegelten Flächen weisen einen
tiefgreifend gestörten Bodenwasserhaushalt auf.
Angrenzend an das Plangebiet liegt der Rössingbach, ein Gewässer 2. Ordnung. Im Bereich des ge-
planten Regenrückhaltebeckens erstreckt sich die Gewässeraue des Rössingbachs, mit einem vorläu-
fig gesicherten Überschwemmungsgebiet (ÜSG), das das Plangebiet am Westrand sehr kleinräumig
überstreicht. Das Plangebiet kann bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen teilweise überflutet
werden. Für die Aue wurde im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) das Ziel gesetzt, diese zu
entwickeln und wiederherzustellen. Der Rössingbach ist ein bereits stark überformtes Gewässer.

B.6.2 Planungsfolgen

Die Errichtung von Gebäuden und die Anlage befestigter Flächen setzt die Grundwasserneubildun-
grate herab. Außerdem beschleunigt sich tendenziell der Oberflächenwasserabflusses. Das anfallen-
de Oberflächenwasser wird innerhalb des Geltungsbereiches mittels geeigneter Einrichtungen rück-
gehalten. Der Bebauungsplan setzt eine Fläche zur Anlage einer Regenrückhaltung fest.

Verunreinigungen des Grundwassers sind durch die geplante Bebauung grundsätzlich nicht ausge-
schlossen. Insbesondere während der Bauphase ist deshalb darauf zu achten, dass grundwasserver-
unreinigende Abläufe und Tätigkeiten vermieden werden.

Der Bebauungsplan selbst schließt potenziell grundwassergefährdende Nutzungen aus. Die geänder-
te Bebaubarkeit bleibt mit entsprechenden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ohne we-
sentlichen Einfluss auf das Schutzgut Wasser.

B.7 Schutzgut Klima und Luft

B.7.1 Bestand

Das Planungsgebiet liegt im bebauten Siedlungszusammenhang von Emmerke mit einer weitläufi-
gen Bebauung. Das aktuelle Mikroklima ist bereits geringfügig belastet, da etwa ein Drittel des Plan-
gebietes versiegelt ist. Dennoch haben das vorhandene Grünland und die Gehölzflächen einen positi-
ven Effekt auf die Kalt- und Frischluftbildung. Die Bereiche sind von geringer Bedeutung für die
Kalt- und Frischluftversorgung der Siedlungsstrukturen. Insgesamt handelt es sich bei dem Plange-
biet um einen klimatisch vorbelasteten Bereich mit einer vorhandenen, jedoch eher unbedeutenden
Funktion für das Mikroklima.

Das Lokalklima wird derzeit in geringem Maße belastet, da im süd-westlichen Bereich anmoorige Bö-
den als Grünland oder Acker genutzt werden. Dadurch können Treibhausgase freigesetzt werden. Die
Reitanlage hat theoretisch durch die Tierhaltung und Energieverbrauch einen geringen Einfluss auf
das Lokal- und Globalklima.
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B.7.2 Planungsfolgen

Das Planverfahren ermöglicht die bauliche Nutzung von bislang unversiegeltem Boden. Im direkten
Umfeld der Neubebauung verstärken sich die Rückstrahlungseffekte der gespeicherten Wärme, was
zu einer Erhöhung der bodennahen Lufttemperatur führen kann. Zur Verminderung dessen sind hel-
le Bodenbeläge und Gebäudefassaden zu wählen, zudem sind Garagen mit einer Dachbegrünung zu
versehen. 

Die klimatisch beeinflussende Wirkung der Planung bleibt insgesamt unbedeutend und beschränkt
sich wegen der geringen Flächengröße der geplanten Eingriffe auf den Planungsraum selbst. Der
Bau von Gebäuden hat einen Einfluss auf das Lokalklima. Zirkuläres oder Modulares Bauen oder
auch alternative Baustoffe sowie die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern können die Wirkung
auf das Lokalklima minimieren. 

Während der Bauphase können sich die Abgase der Baufahrzeuge zeitlich befristet negativ auf die
örtliche Luftqualität auswirken. Der zusätzliche Verkehr hat keine erheblichen Auswirkungen auf die
Luftqualität.

B.8 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

B.8.1 Bestand

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der locker bebauten Ortslage, die hauptsächlich von Wohnge-
bäuden mit Ziergärten und einzelnen landwirtschaftlichen Hofstellen bestimmt wird. Es bestehen
Verbindungen zur offenen Landschaft. Diese zeichnet sich im Umfeld des Plangebietes durch eine
hohe Vielfalt, Eigenart und Schönheit aus, weshalb das Landschaftbild, einschließlich des Planungs-
bereichs, als regional bedeutend eingestuft wird. Teil dieses Bereiches sind auch bereits bebaute Be-
reiche. Zudem ist der Schleifmühlenweg Teil eines Vorranggebietes "regional bedeutsamer Wander-
weg - Fahrrad". Eine weitere, allerdings unbedeutende Erholungsnutzung war bis zur Aufgabe der
Reitanlage das Reiten. Insgesamt ist der Bereich im und um den Geltungsbereich bedeutend für
das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion.

B.8.2 Planungsfolgen

Als raumwirksamer Eingriff verändert die Innenentwicklung die derzeit vorhandene Situation in der
Ortslage. Bei einer entsprechenden gärtnerischen Gestaltung der entstehenden Gärten und der Um-
grenzung des Geltungsbereichs wird sich das Plangebiet auch nach der geplanten Bebauung in die
gegebene Siedlungssituation und das Landschaftbild einfügen. Lagebedingt wirken die neu hinzu-
kommenden Gebäude kaum in die umgebende Landschaft hinein. Die Erholungsfunktion ist durch
das Vorhaben nicht betroffen.

B.9 Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

B.9.1 Bestand

Das Auftreten von Bodenfunden kann nicht ausgeschlossen werden. Derzeit liegen keine Hinweise
auf Kultur- und Sachgüter vor.
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B.9.2 Planungsfolgen

Jegliche Erdeingriffe in den bisher unberührten Boden sind denkmalrechtlich genehmigungspflich-
tig. Die §§ 10, 12 - 14 und 35 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) sind zu
beachten. Als Vorsorge kann eine Beratung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises
Hildesheim angefragt werden. Eine Beratung zum Denkmalschutz und der denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung ist kostenfrei und kann jederzeit angefragt werden.

B.10 Fazit und grünordnerische Festsetzungen

Mit der Umsetzung dieses Vorhabens sind geringe Eingriffe verbunden, die die Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes nicht erheblich beeinträchtigen.
Durch die Nutzung von passiven Schallschutzmaßnahmen kann die Vorbelastung des Gebietes mit
Schallimmissionen auf ein unerhebliches Maß gemindert werden. Diese werden in der städtebauli-
chen Begründung erläutert. 

Die Gefahr der Tötung von Tieren (hier: Fledermäuse oder Schwalben, (evtl.) mit Quartieren / Nes-
tern in Bestandsgebäuden) kann durch eine Entfernung der Gebäude nach Abschluss der Kartierun-
gen und ggf. erfolgenden Umsiedelungen bei den Fledermäusen und durch den Abriss im Zeitraum
vom 1. Oktober bis 28./29 Februar ausgeschlossen werden. Zudem könnten ggf. Ersatznester und
Lehmpfützen oder -wannen sowie Baumaterial (Stroh / Heu), z.B. in Kooperation mit der nahegelege-
nen Schule; bereitgestellt werden. Bislang sind jedoch keine Fledermäuse in den zum Abriss vorge-
sehenen Gebäuden festgestellt worden (agwa, Potenzialanalyse vom 14.01/11.02.2026). 
Für die Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser sind Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen
während der Bauphase notwendig. Zusätzlich werden auf diese Schutzgüter sowie die Schutzgüter
Arten und Biotope, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild wirkende grünordnerische Festsetzun-
gen getroffen.

Im Plangebiet wird der Erhalt von Bestandsbäumen festgesetzt. Drei Krimlinden befinden sich an
der Ostseite des WA 4 (Hauptstraße), eine Weide in der Südwestecke des WA 4. Eine weitere Krim-
linde steht im Innenbereich des WA 1. 

Der Geltungsbereich ist nach Westen mit einer Heckenpflanzung von der freien Landschaft abzu-
grenzen. Dabei sind aufgrund der Bodeneigenschaften abschnittweise unterschiedliche Gehölzzusa-
mensetzungen zu verwenden. Im ersten Abschnitt (im Süden beginnend, ca. 50 m lang) wird eine
Pflanzung von überflutungstoleranten Arten empfohlen. Die Heckenpflanzung hat einen positiven Ef-
fekt auf die Fauna, dienen als Sicht-, Wind- und Schadstoffbegrenzung.

Innerhalb des Wohgebietes ist auf jedem Einzelgrundstück die Pflanzung eines klein- bis mittelkro-
nigen Laub- oder Obstbaumes festgesetzt. Die Gehölze beeinflussen das Erscheinungsbild der Gär-
ten positiv. Obstbäume und einige andere Gehölze zeigen mit der auffallenden Blüte im Frühjahr
und den Früchten den Jahresverlauf viel Abwechslung, die Früchte eignen sich zum Verzehr. Sie die-
nen außerdem als Lebensraum und Nahrung für Insekten sowie mittelbar für Vögel. Diese Verpflich-
tung lässt genügend Gestaltungsraum für andere Bepflanzungen und Nutzungen.

Sämtliche Gehölzpflanzungen tragen nachhaltig zur Gliederung und Strukturierung des Baugebietes
bei, darüber hinaus haben sie einen ästhetischen und ökologischen Eigenwert. Die festgesetzten
Pflanzungen schaffen auch Lebensräume für die Tierarten des Siedlungsraumes. Alle angepflanzten
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Gehölze sind in der Folge dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang durch die gleiche Art zu
ersetzen. Sie sind im Zuge von Bauarbeiten gemäß DIN 18920 zu sichern und zu schützen. Die An-
pflanzungsmaßnahmen sind spätestens in der nächsten, auf den Beginn der Baumaßnahme folgen-
den Pflanzperiode (Oktober bis April) durchzuführen.

Eine Grünfläche befindet sich im Zentrum des Wohngebiets. Sie ist als Rasenfläche und ggf. mit
Stauden- und Gehölzpflanzungen anzulegen. 

Das Regenrückhaltebecken im südlichen Bereich dient der Rückhaltung des Oberflächenwassers
des Baugebietes. Hier ist eine standortentsprechende Regiosaatgutmischung zu verwenden.

Die Stellplätze und Zufahrten innerhalb des Baugebietes sind mit wasserdurchlässigen Belagsarten
mit einem Abflussbeiwert ≤ 0,6 zu befestigen (entsprechend DIN 1986-100). Diese Maßnahme
mindert die negativen Folgen einer Bodenversiegelung ohne die Nutzbarkeit einzuschränken. Das an-
fallende Oberflächenwasser wird zurückgehalten, verzögert an die Entwässerungseinrichtungen abge-
geben oder versickert über den Boden ins Grundwasser.

Innerhalb der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind Schotter- und Kiesgärten unzuläs-
sig. § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) führt dazu aus, dass nicht überbaute
Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige
Nutzung erforderlich sind. Auf den Flächen muss die Vegetation überwiegen, so dass Steinflächen
nur in geringem Maße zulässig sind. Schotterflächen wirken monoton und zeigen keine jah- reszeitli-
che Aspekte oder Veränderung, sie bieten kaum Lebensräume. Bei fehlender Bepflanzung können
feine Staubpartikel nicht mehr aus der Luft gefiltert werden. Gerade im Sommer können sich Stein-
flächen stark aufheizen. Je nach Bauweise muss der belebte Oberboden abgetragen werden und die
Versickerung von Regenwasser ist herabgesetzt, ggf. bei Verwendung dichtender Folien unterbun-
den. Der Naturhaushalt wird beeinträchtigt.
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Teil C:  Abwägungen

C.1 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitge Unter-
richtung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Unterrichtung der Be-
hörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.
1 BauGB und der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben worden sind, hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am
31.03.2026 beraten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-
gung, wie sie der Rat der Gemeinde beschlossen hat.
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Teil D:  Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1 zur Begründung:  Bebauungsentwurf

(ISH Immobilien und Service Himmelsthür, 04.06.2025)
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